
782 Gesetzblatt Teil II Nr. 113 — Ausgabetag: 18. November 1965

Anordnung
zur Aufhebung der Anordnung über die Errichtung 

des Instituts für angewandte Physik' der 
Reinststoffe.

Vom 28. Oktober 1965

Auf Grund der Eingliederung des Instituts für an
gewandte Physik der Reinststoffe in die Forschungs
gemeinschaft der naturwissenschaftlichen, technischen 
und medizinischen Institute der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin wird angeordnet:

§1

Die Anordnung vom 17. April 1956 über die Errich
tung des Instituts für angewandte Physik der Reinst
stoffe (GBl. II S. 129) wird aufgehoben.

§2

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 31. Juli 1965 
in Kraft.

Berlin, den 28. Oktober 1965

Der Vorsitzende 
des Volkswirtsehaftsrales 

der Deutschen Demokratischen Republik I.

I. V.: Dr. F i c h t n e r  
Stellvertreter des Vorsitzenden

Anordnung Nr. 2* 
über die Lieferung von Zuchttieren, 

die Lieferung und Vermehrung von Saat- und 
Pflanzgut und über Instandsetzungsleistungen.

Vom 28. Oktober 1965
Zur Ergänzung des Abschn. II Ziff. 5.1 und des 

Abschn. III Ziff. 4.2 der Anlage 2 zur Anordnung vom 
31. Mai 1965 über die Lieferung von Zuchttieren, die 
Lieferung und Vermehrung von Saat- und Pflanzgut 
und über Instandsetzungsleistungen (GBl. II S. 440) wird 
auf Grund des § 48 Abs. 3 der Siebenten Durchfüh- 
rungsveror Inung vom 22. April 1965 zum Vertrags
gesetz — Wirtschaftsverträge der sozialistischen Land
wirtschaftsbetriebe — (GBl. II S. 431) folgendes ange
ordnet:

§1
Tritt bei Pflanzkartoffeln nach Entgegennahme trotz 

sachgemäßer Behandlung und Einlagerung infolge von 
Braun- und Naßfäule eine Qualitätsverschlechterung 
ein, so beträgt der Garantiezeitraum für diese Mängel 
2 Monate seit Entgegennahme. Die Mängel sind gegen
über dem Lieferer und dem Vermehrer anzuzeigen.

§2
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 

1965 in Kraft.

Berlin, den 28. Oktober 1965
Der Vorsitzende 

des Landwirtschaftsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

E w a l d
Minister *

* Anordnung (Nr. 1) vom 31. Mai 1303 (GBl. II Nr. 03 S. 410)
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